
Ausbildungsordnung 2026 (gültig ab 01.01.2026) 
 

1. Für den Abschluss Begleitende Seelsorgerin oder Begleitender Seelsorger sind neben dem 
Grund- und den Aufbaukursen folgende Pflichtmodule erforderlich: 
K07 ABPS in der Praxis 
SA04 Kommunikationsfertigkeiten 
SA13 Praxis der Beratung und Seelsorge 
SA26 Prävention von Missbrauch in der Seelsorge (Online/Präsenz)  
 

2. Für den Abschluss Lebens- und Sozialberaterin (BTS) oder Lebens- und Sozialberater (BTS) 
sind  
neben dem Grund- und den Aufbaukursen folgende Pflichtmodule erforderlich:  
SF04 Einführung in die Lebens- und Skriptanalyse 
K07 ABPS in der Praxis 
SA04 Kommunikationsfertigkeiten 
SA13 Praxis der Beratung und Seelsorge 
SA26 Prävention von Missbrauch in der Seelsorge (Online/Präsenz)  
SA 33 Methodentraining (nur in Präsenz)  
 

3. Für den Abschluss Lebens- und Sozialberater/in (ACC zertifizierte Weiterbildung) oder Ab-
schluss Lebens- und Sozialberater (ACC zertifizierte Weiterbildung) muss eine der folgenden 
Zugangsvoraussetzungen erfüllt sein: 

• akademische Fachausbildung im psychosozialen Bereich 

• 5 Jahre Praxis in für diese Art von Weiterbildung relevanter Beratung mit mind. ca. 50 
Unterrichtseinheiten (UE) p.a. 

• berufliche Ausbildung im psychosozialen Bereich 

• Fortbildungen in Seelsorge /Beratung, mind. 170 UE bzw. LE (1 UE =45 min.) 
 

Folgende Pflichtmodule sind neben den Grund- und den Aufbaukursen erforderlich:  
SF04 Einführung in die Lebens- und Skriptanalyse 
K07 ABPS in der Praxis 
SA04 Kommunikationsfertigkeiten 
SA13 Praxis der Beratung und Seelsorge 
SA26 Prävention von Missbrauch in der Seelsorge (Online/Präsenz)  
SA 33 Methodentraining (nur in Präsenz)  
 
Für diesen Abschluss sind bei der Modulwahl die geforderten Lerneinheiten (LE) in den ein-
zelnen Themenblöcken des Studienbuchs zu berücksichtigen. (1 LE = 1 UE = 45 min.) 
Zusätzlich sind 90 Lerneinheiten (LE) Klienten- Kontakte im Studienbuch bis zum Abschluss-
Zertifikat zu dokumentieren. (Für die Voll-Akkreditierung bei ACC sind innerhalb der nächsten 
3 Jahre weitere Klienten-Kontakte unter Supervision erforderlich (60 LE). Diese sind zu doku-
mentieren u. werden nach Vorlage von der BTS für ACC bescheinigt). 
 

4. Für alle zertifizierten Abschlüsse bei der BTS sind in der 2. Einzelsupervision (Präsenz) fol-
gende Nachweise vollständig vorzulegen: 

 

• Führungszeugnis  

• Zustimmung zum Glaubensbekenntnis (Glaubensgrundlagen der BTS, siehe Homepage) 

• Gemeinde-Referenz 
 

Der Supervisor informiert die Geschäftsstelle über die Vorlage der „Qualitätsnachweise“. 
Diese Regelung gilt ab dem 1. Januar 2026. Wer seine Ausbildung in den Jahren davor begon-
nen hat, kann zu den bisherigen Bedingungen abschließen. 



5. Folgende Pflichtkurse werden nur in Präsenz angeboten: 
AK Lernen 
AK Selbst- und Fremdwahrnehmung (SUF) 
K07 ABPS in der Praxis 
SA04 Kommunikationsfertigkeiten 
SF04 Einführung in die Lebensstil- und Skriptanalyse 
SA 33 Methodentraining 
 

6. Für die Aufbaukurse gibt es Pflichtlektüre:  
AK Lernen: Wie sich Menschen ändern 
AK Selbst u. Fremdwahrnehmung: Wer bin ich? Wer sind die anderen?  
AK Soma: Somatische Belastungsstörung 
AK Theologie: in Planung 

 
7. Alle Auszubildenden benötigen für die Begleitung ihrer persönlichen Entwicklung einen 

Haupt-Supervisor oder eine Haupt-Supervisorin.  
Die Vermittlung eines Hauptsupervisors erfolgt in der 1. Einzelsupervision oder durch die Ge-
schäftsstelle.  Auszubildende sind für die Eintragung des Hauptsupervisors auf der Geschäfts-
stelle verantwortlich.  
Von 14 erforderlichen Gruppen-Supervisionstagen besteht für 7 Präsenzpflicht, die beim 
Hauptsupervisor zu absolvieren sind.  
Weitere Supervisionen können in anderen Supervisionsgruppen in Präsenz und/oder online 
erfolgen. 
In der 3. Einzelsupervision beim Hauptsupervisor findet die Besprechung der Abschlussarbeit 
statt. 
Für alle Abschlüsse wird die Ermittlung des Lebensstils benötigt, welche in der 2. Einzel- Su-
pervision in Präsenz erfolgt.  Die 1. Einzelsupervision zur Persönlichkeit (PST-R-Auswertung) 
kann online stattfinden.  
 

8. Die Persönlichkeitsentwicklung der Auszubildenden wird durch das Führen des BTS-Ausbil-
dungsjournals unterstützt. (Ziel: Seelsorge- bzw. Beraterpersönlichkeit) 
 

9. Die Kosten der Ausbildung sind auf unserer Homepage unter Ausbildung einsehbar. 
https://bts-seelsorge.de/ausbildung/ Unter dem Thema Informationen und Anmeldung be-
findet sich der Button „Dauer und Gesamtkosten“. 
 

10. Für Online-Seminare der BTS besteht grundsätzlich Mikrofon- und Kamerapflicht.  
Eine stabile Internetverbindung u. die Bereitschaft zur ganztägigen Teilnahme sind Voraus-
setzungen für unsere Online-Veranstaltungen. 

https://bts-seelsorge.de/ausbildung/

